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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung Heikendorf vom 17.06.2020. 
Die verfahrensleitenden Beschlüsse wurden seitens der Gemeindevertretung Heikendorf auf den Bau- und 
Umweltausschuss delegiert. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch  
�9�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�X�Q�J���L�P���Ä�+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�H�U���$�Q�]�H�L�J�H�U�³���D�P�������������������������L�Q���G�H�U���$�X�V�J�D�E�H�������������������H�U�I�R�O�J�W�����'�H�U���,�Q�K�D�O�W���G�H�U��
Bekanntmachung wurde unter http://www.amt-schrevenborn.de/Amt-Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-
Bekanntmachungen �Ä�%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���*�H�P�H�L�Q�G�H���+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�³���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���L�Q�V���,�Q�W�H�U�Q�H�W���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 

2. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.06.2020 wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der  
frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen. 
 

3. Der Bau- und Umweltausschuss hat am 07.04.2025 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. 88 "Überplanung des Grundstückes Solten Wiesch 1" mit Begründung beschlossen und zur  
Auslegung und Veröffentlichung bestimmt. 
 

4. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 "Überplanung des Grundstückes Solten 
Wiesch 1", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung  
wurden in der Zeit vom 13.08.2025 bis einschließlich 15.09.2025 im Internet unter  
http://www.amt-schrevenborn.de/Amt-Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-Bekanntmachungen �Ä�%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q��
�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�³�� �Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W���� �:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �Z�X�U�G�H�� �L�Q�� �G�H�P�� �=�H�L�W�U�D�X�P�� �H�L�Q�H�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�� 
Auslegung der Planunterlagen während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr in der Amtsverwal-
tung des Amtes Schrevenborn, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von  
allen Interessierten schriftlich, per E-Mail oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 
���������������������� �L�P�� �Ä�+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�H�U�� �$�Q�]�H�L�J�H�U�³�� �L�Q�� �G�H�U�� �$�X�V�J�D�E�H�� ���������������� �R�U�W�V�•�E�O�L�F�K�� �E�H�N�D�Q�Q�W�� �J�H�P�D�F�K�W���� �'�H�U�� �,�Q�K�D�O�W��
der Bekanntmachung wurde unter http://www.amt-schrevenborn.de/Amt-Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-
Bekanntmachungen �Ä�%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���*�H�P�H�L�Q�G�H���+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�³���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���L�Q�V���,�Q�W�H�U�Q�H�W���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,  
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 05.06.2025 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
 
 
 
 
Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister 
 

6. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und  
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind. 
 
 
 
 
 
Rendsburg�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel   Öffentlich bestellte/r  

Vermessungsingenieur/in 
 

7. Die Gemeindevertretung Heikendorf hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 09.12.2025 geprüft. Das Ergebnis wurde  
mitgeteilt. 
 

8. Die Gemeindevertretung Heikendorf hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 "Überplanung 
des Grundstückes Solten Wiesch 1", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 
09.12.2025 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. 
 
 
 
 
 
Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister 
 

9. (Ausfertigung:) Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Tex (Teil B), wird 
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 
 
 
 
 

Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister 
 

10. Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 "Überplanung des Grundstückes Solten 
Wiesch 1", durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei der der 
Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden 
kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurden am 05.02.2026 durch Abdruck im amtlichen  
�%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J�V�E�O�D�W�W���Ä�+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�H�U���$�Q�]�H�L�J�H�U�³���L�Q���G�H�U���$�X�V�J�D�E�H�������������������R�U�W�V�•�E�O�L�F�K���E�H�N�D�Q�Q�W���J�H�P�D�F�K�W�����'�L�H��
Bekanntmachung wurde auch im Internet unter http://www.amt-schrevenborn.de/Amt-
Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-Bekanntmachungen �Ä�%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�³�� 
bereitgestellt. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und  
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen  
(§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das 
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des  
§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 06.02.2026 in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 
Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister  
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Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister 
 

9. (Ausfertigung:) Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Tex (Teil B), wird 
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 
 
 
 
 

Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister 
 

10. Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 "Überplanung des Grundstückes Solten 
Wiesch 1", durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei der der 
Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden 
kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurden am 05.02.2026 durch Abdruck im amtlichen  
�%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J�V�E�O�D�W�W���Ä�+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�H�U���$�Q�]�H�L�J�H�U�³���L�Q���G�H�U���$�X�V�J�D�E�H�������������������R�U�W�V�•�E�O�L�F�K���E�H�N�D�Q�Q�W���J�H�P�D�F�K�W�����'�L�H��
Bekanntmachung wurde auch im Internet unter http://www.amt-schrevenborn.de/Amt-
Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-Bekanntmachungen �Ä�%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�³�� 
bereitgestellt. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und  
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen  
(§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das 
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des  
§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 06.02.2026 in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 
Heikendorf�����G�H�Q���«�«�«�«�«�«���� �«�«�«�«�«�«�«�«�«��   �«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
      Siegel     Bürgermeister  

1. Zulässigkeit von Vorhaben  
(§ 12 Abs. 3a BauGB) 
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 

2. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr. 1, § 4 BauNVO) 
 
Als Art der baulichen Nutzung wird im Plangeltungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet gemäß  
§ 4 BauNVO festgesetzt. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 
3 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 
 
Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauGB allgemein zulässige Nutzung nicht störende Handwerksbetriebe ist 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 
 
In dem Plangebiet sind privat genutzte und gewerbliche Ferienwohnungen nach § 13 a BauNVO i.V.m. § 
4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] ist die Nutzung von Nebenwohnungen nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
5 BauGB i.V.m. §21 BMG (die nur vorübergehend als weitere Wohnung neben der Hauptwohnung genutzt 
werden) gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO unzulässig. 

 
3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäude n 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] sind je Einzelhaus maximal zwei [2] Wohneinheiten zulässig.  

 
4. Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO) 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] ist gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO eine Überschreitung der 
Grundflächenzahl durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis 0,45 zulässig. 

 
5. Höhe baulicher Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 
 

5.1 Gebäudehöhe der Hauptgebäude 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] wird für die Gebäude innerhalb der festgesetzten Baugrenzen eine 
maximale Gebäudehöhe (GH max) von 11,60m über Normalhöhennull (ü. NHN.) festgesetzt (siehe 
Planzeichnung - Teil A). Die maximale Gebäudehöhe wird durch den höchsten Punkt des Daches 
einschließlich Gauben und Dachaufbauten begrenzt. Sie darf ausnahmsweise durch technische Anlagen 
(z.B. Solar- oder Photovoltaikanlagen, Schornsteine usw.) um maximal 1,00 m überschritten werden. 
 

5.1 Gebäudehöhe der Nebenanlagen 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] wird für die Nebenanlagen innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen eine maximale Gebäudehöhe (GH max) über 
Normalhöhennull (ü. NHN.) festgesetzt (siehe Planzeichnung - Teil A). Die maximale Gebäudehöhe wird 
durch den höchsten Punkt des Daches einschließlich Gauben und Dachaufbauten begrenzt. Sie darf 
ausnahmsweise durch technische Anlagen (z.B. Solar- oder Photovoltaikanlagen, Schornsteine usw.) um 
maximal 1,00 m überschritten werden. 
 

5.2 Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses 
In dem Allgemeinen Wohngebiet werden Höhenbezugspunkte (HBP) gemessen über Normalhöhennull (ü. 
NHN.) festgesetzt, die die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFFEG) bestimmen 
(siehe Planzeichnung - Teil A). 
Die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFFEG) darf maximal 0,50 m oberhalb des in 
der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Höhenbezugspunktes (HBP) liegen. Eine Unterschreitung des 
Höhenbezugspunktes (HBP) durch die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFFEG) ist 
nicht zulässig. 
Für die Nebengebäude innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen ist eine Unterschreitung des Höhenbezugspunktes um maximal 0,30 m zulässig. 
[Hinweis: Die Höhe des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFFEG) der Hauptgebäude muss 
aufgrund des Hochwasserschutzes zwingend bei minimal 3,00 m über Normalhöhennull (ü. NHN.) liegen.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 i.V.m. § 12 + 14 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO und § 84 LBO S.-H) 

 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen zulässig. 

 Terrassen sind nur in Verbindung mit dem Haupthaus innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenzen) zulässig. 

 
7. Grünordnung  

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB 

7.1 Anpflanzung von Bäumen 
Innerhalb des Plangebietes sind mindestens fünf Bäume zu pflanzen, wobei je Baum eine mindestens  
8 m² große offene Baumscheibe herzustellen und dauerhaft zu erhalten ist. Die genauen Standorte werden 
im Durchführungsvertrag festgelegt. Erfolgt dies nicht, sind die Standorte innerhalb des Plangebietes frei 
wählbar. Für die Pflanzungen sind Bäume in der Pflanzqualität 'Hochstamm', 3 x verpflanzt, 16 bis 18 cm 
Stammumfang' der Arten Zierapfel (Malus 'Evereste' oder Malus toringo sargentii 'Sämling'), 
Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' (Prunus padus 'Schloss Tiefurt'), Schwedische Mehlbeere (Sorbus 
intermedia 'Brouwers'),Feldahorn (Acer campestre 'Elsrijk'), Hainbuche (Carpinus betulus oder Carpinus 
betulus 'Fastigiata'), Pflaumenblättriger Weißdorn (Crataegus x prunifolia) oder Hopfenbuche (Ostrya 
carpinifolia) zu verwenden. 
 

7.2 Gestaltung der Gartenbereiche 
Die unbebauten Flächen (Gartenflächen) der privaten Wohngrundstücke sind zu begrünen. 
Ausgenommen davon sind Wege, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen. Weitgehend versiegelte Flächen, 
unbegrünte Schotter- und Kiesflächen sowie mit Folie und Vlies abgedeckte Gartenbereiche sind nicht 
zulässig. 
 

7.3 Begrünung von Abfangungen und Böschungen 
Abfangungen aus Beton und Stein (Stützmauern, Winkelstützwände, Gabionen) zu den öffentlichen 
Flächen sind vollständig mit Rank- und Kletterpflanzen wie Efeu (Hedera helix), Wilder Wein 
(Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii') Gemeine Waldrebe (Clematis 
vitalba), Berg-Waldrebe (Clematis montana), Alpen-Waldrebe (Clematis alpina), Gemeines Geißblatt 
(Lonicera periclymenum) oder Immergrünes Geißblatt (Lonicera henryi) zu begrünen oder durch Hecken 
oder Sträucher der Arten Hainbuche, Rotbuche oder Weißdorn zu verdecken. Böschungen sind mit 
Bodendeckergehölzen oder -stauden zu begrünen. 
 

1. Natur - und Bodenschutz  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Private Verkehrsflächen  
Im gesamten Plangebiet sind die die privaten Verkehrsflächen, Zufahrten, Fußwege sowie offenen Stell-
platzflächen  in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.  

 
8. Örtliche Bauvorschriften  

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO S.-H.) 
 

8.1 Private Stellplätze 
 Je Wohneinheit sind auf den privaten Grundstücken mindestens zwei Stellplätze herzustellen. 

 
8.2 Dachform und -neigung 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für das Hauptgebäude nur geneigte Dächer mit einer 
Dachneigungen von 15° bis 45° zulässig. 
Für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen sowie für an das Hauptgebäude an-
gebaute vollverglaste Wintergärten, Erker oder Eingangsüberdachungen sowie Gauben sind auch flacher 
geneigte Dächer und Flachdächer zulässig. 
 

8.3 Dacheindeckung der Hauptgebäude 
Als Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind nur Gründächer (mit lebenden Pflanzen), Solardächer 
sowie Dachziegel und Dachsteine in den Farben Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz zulässig. 
Ausgenommen sind Gebäudeteile mit Glasdach wie Wintergärten, Terrassenüberdachungen und 
Vordächer/ Eingangsüberdachungen. Für Vordächer/ Eingangsüberdachungen sind zudem andere 
Materialien in den oben genannten Farben zulässig. 
Hochglänzende Dachziegel und Dachsteine sind nicht zulässig. 
 

8.4 Dacheindeckung der Nebengebäude 
Als Dacheindeckungen der Nebengebäude sind nur Gründächer (mit lebenden Pflanzen), Solardächer 
oder Dachmaterialien in den Farben Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz in Verbindung mit 
Photovoltaikanlagen zulässig. Ausgenommen sind Gebäudeteile mit Glasdach wie 
Terrassenüberdachungen,  Vordächer/ Eingangsüberdachungen sowie Gewächshäuser und 
Glaspavillons. 
Hochglänzende Dachmaterialien sind nicht zulässig. 
 

8.5 Fassaden 
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind nur Holzfassaden in hellen oder naturbelassen Farben zulässig. 
Holzblockbohlenhäuser sind unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Solar- und Photovoltaikanlagen 
Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in Verbindung 
mit Dächern und parallel zur Dachneigung vorzusehen. Überkragende Anlagen sind unzulässig. 
 

8.7 Oberirdische Lagerbehälter und Leitungen 
Oberirdische Lagerbehälter (für die Energieversorgung) sowie oberirdische Leitungen sind auf den 
privaten Grundstücken unzulässig. 

 
8.8 Abfangung von Höhenunterschieden 

Durch Aufschüttungen entstehende Höhenunterschiede zwischen dem privaten Baugrundstück und dem 
angrenzenden öffentlichen Fußweg (Fördewanderweg) an der westlichen Geltungsbereichsgrenze sind 
durch Böschungen mit einer maximalen Neigung von 1 : 1,5 oder Abfangungen (Stützmauern, Winkel-
stützwände, Gabionen und Natursteinwälle) mit einer Höhe von maximal 1,50 m abzufangen. 
Abfangungen sind zugunsten einer Begrünung mit einem Abstand von mindestens 0,50 m zur Grund-
stücksgrenze zu errichten. 
Die Abfangungen sowie Böschungen zu den öffentlichen Flächen sind zu begrünen oder durch Hecken 
oder Sträucher zu verdecken (siehe Ziff. 7.3). 
 

9. Klimaschutz  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14, Nr. 23 und Nr. 24 BauGB) 
 
Nutzung von Solarenergie insbesondere durch Photovoltaik 
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die nutzbaren Dachflächen der Hauptgebäude zu mindestens  
50% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten 
(Solarmindestfläche). 
Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf 
die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 
 

10. Hinweise:  
 
Artenschutzrechtlich begründete Vorkehrungen und Maßnahmen 
 
Die aus Gründen des Artenschutzrechts erforderlichen und in dem Artenschutzbericht zum 
Bebauungsplan Nr. 88 (siehe Anlage) aufgeführten Vorkehrungen und Maßnahmen sind umzusetzen bzw. 
einzuhalten. 
 
A. Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse, Brutvögel: 
�x Bauzeitenregelung Brutvögel: Alle vorbereitenden Bauarbeiten (Gebäuderückbau, Rodungen) sind 

außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die artspezifischen bzw. artengruppenspezifischen 
Ausschlusszeiten umfassen insgesamt betrachtet die Zeitspanne vom 01.03. bis 30.09. 

�x Bauzeitenregelung Fledermäuse: das Gebäude kann unter biologischer Abrissbegleitung zwischen 
dem 01.12. und dem 28.02. abgerissen werden. 

�x Das Dach des Nebengebäudes ist unter biologischer Begleitung händisch zu öffnen, die 
Mineralfaserwolle händisch zu entnehmen. 

�x Zur Vermeidung von Vergrämungen der lichtsensiblen Myotis-Arten und vom Braunen Langohr, ist für 
das B-Plangebiet ein naturverträgliches Beleuchtungskonzept (keine Abstrahlung in die Gehölzreihe 
auf der Nordgrenze, Lichttemperatur 2.700 Kelvin und kleiner, z.B. Bewegungsmelder, Pollerleuchten) 
zu entwickeln und umzusetzen. 

 
B. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen  
�x Brutvögel: Der Brutplatzverlust in den Gehölzen ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen. Es ist ein 

naturnahes Gehölz aus einheimischen Büschen und Sträuchern anzupflanzen. 
�x Für den potenziellen Brutplatzverlust von 3 Halbhöhlenbrütern sind Nisthilfen (Halbhöhlen) an den 

Neubauten im Verhältnis 1:1 zu installieren.  
�x Für den potenziellen Brutplatzverlust von Halbhöhlenbrütern und Höhlenbrütern sind 2 

Halbhöhlenkästen und drei Meisenkästen (Fluglochgröße 3,2 cm und einmal 2,8 cm) an den 
vorhandenen Bäumen anzubringen. 

�x Sollte eine Breitflügelfledermaus (RL SH 3) in Nebengebäude gefunden werden, ist angemessen 
auszugleichen. Es sind zwei Winterquartierkästen im Umfeld aufzuhängen. 

 
C. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Maßnahmen für Arten mit ungünstigen Erhaltungszuständen zur 
Gewährleistung der vollen Funktionsfähigkeit der Lebensstätte) sind nicht erforderlich. 
 
Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich für die Flächenversiegelung und die verbleibende 
Kompensation des Baum- und sonstigen Gehölzverlustes werden auf der Heikendorfer Ökokontofläche 
am Haffkamper Weg (sogenannter Bürgerwald) erbracht. Zu diesem Zweck wird eine insgesamt 565 m² 
große Teilfläche dem Bebauungsplan Nr. 88 zugeordnet und es müssen 13 Laubbäume / Obstbäume 
nachgewiesen werden.  
Ein Teilausgleich für den Baum- und sonstigen Gehölz-/Grünverlust wird innerhalb des Geltungsbereiches 
des B-Planes Nr. 88 dadurch erbracht, dass auf dem entsprechenden Grundstück 5 Laubbäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten sind. 
 
Baumschutz 
Bei den anstehenden Baumaßnahmen sind die zu erhaltenden Bäume durch die in der DIN 18920 sowie 
�L�Q�� �G�H�Q�� �Ä�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q�� �]�X�P�� �6�F�K�X�W�]�� �Y�R�Q�� �%�l�X�P�H�Q�� �X�Q�G�� �9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�E�H�V�W�l�Q�G�H�Q�� �E�H�L�� �%�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�³�� ���5�� �6�6�%����
aufgeführten Maßnahmen zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkmalschutz 
Die Fläche befindet sich in einem Archäologischen Interessensgebiet. derzeit können keine Auswirkungen 
auf archäologische Kulturdenkmale festgestellt werden. Dennoch gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mit-
zuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 
vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
Altlasten 
Altlasten sind im Plangeltungsbereich nicht erfasst und voraussichtlich nicht vorhanden. Sollten dennoch 
optisch und organoleptisch auffällige Bodenbereiche entdeckt werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde 
des Kreises Plön umgehend in Kenntnis zu setzen und die zu ergreifenden Maßnahmen abzustimmen 
und durchzuführen. 
 
Kampfmittel 
Gemäß der Anlage zur Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch 
Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) vom 07.05.2012 gehört die Gemeinde Heikendorf zu den 
Gemeinden, die durch Bombenabwürfe im 2. Weltkrieg in besonderer Weise betroffen waren. Aus diesem 
Grund ist ein Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet möglich. Für den Grundstückseigentümer 
besteht gemäß § 2 Abs. 3 der Kampfmittelverordnung die Verpflichtung, vor dem Beginn von 
Tiefbauarbeiten bei der Landesordnungsbehörde eine Auskunft über mögliche Kampfmittelbelastungen 
einzuholen. 
 
Bundeswasserstraßengesetzt 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. (4) des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in der derzeit gültigen Fassung weder durch ihre Ausgestaltung 
noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung 
beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder 
anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist 
unzulässig. 
 
Aufgrund der Nähe des Plangebietes zur Kieler Förde behält sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Ostsee vor, für die geplanten Solar- und Photovoltaikanlagen eine Abschirmung zu fordern, wenn dies im 
Interesse der Sicherheit auf der Bundeswasserstraße erforderlich sein sollte. 
 
Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne und blaue noch mit Natriumdampf-
Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtende Flächen sichtbar sein. Anträge zur 
Errichtung von Leuchtreklamen, Parkplatzbeleuchtungen usw. sind dem WSA Ostsee daher zur fachlichen 
Stellungnahme vorzulegen. 
Um Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen zu vermeiden, bezieht sich diese Forderung auch auf die 
Baustellenbeleuchtung. 
 
Küstenschutzrechtliche Bauverbotsregelung 
�*�H�P�l�‰���†���������$�E�V���������1�U���������/�:�*���G�•�U�I�H�Q���E�D�X�O�L�F�K�H���$�Q�O�D�J�H�Q���Ä�L�Q���G�H�Q���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�U�L�V�L�N�R�J�H�E�L�H�W�H�Q���D�Q���G�H�U���.�•�V�W�H��
���†���������$�E�V�D�W�]�������6�D�W�]���������Q�L�F�K�W���H�U�U�L�F�K�W�H�W���R�G�H�U���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K���J�H�l�Q�G�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�³�� 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß den aktuell geltenden, amtlichen Hochwasserrisiko- und 
Hochwassergefahrenkarten vollständig innerhalb der Hochwassergebietskulisse. Die Umsetzung von 
Bauvorhaben in den betroffenen Gebieten unterliegt daher grundsätzlich dem Bauverbot nach § 82 Abs. 
1 Nr. 4 LWG. Die Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Gebiete erfolgt sechsjährlich (zuletzt 
im Dezember 2019). 
 
Die küstenschutzrechtliche Bauverbotsregelung für die Errichtung von baulichen Anlagen in den 
Hochwasserrisikogebieten an der Küste (§ 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG) findet keine Anwendung, wenn das 
Gebiet durch Schutzanlagen mit einem mit den Landesschutzdeichen vergleichbaren ausreichenden 
Schutzstandard geschützt wird (Gebietsschutz) oder die zur ausreichenden Minderung der 
Hochwasserrisiken erforderlichen Maßnahmen mit Herstellung der baulichen Anlage durchgeführt werden 
(Objektschutz) (§ 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG). 
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1. Anlass und Ziele der Planung  

Ziel der Planung ist die Schaffung von Baurecht für ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück 
�Ä�6�R�O�W�H�Q���:�Lesch ���³�� Das Grundstück ist derzeit mit einem Einfamilienhaus bebaut, dieses ist 
jedoch abgängig. Zudem befindet es sich im Hochwasser-Schutz-Bereich und überschreitet 
im Norden die Grundstücksgrenze. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der 12. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 6 von 1989. In dem Bebauungsplan wurde für das bestehende Gebäude die Festsetzung 
�Ä�N�•�Q�I�W�L�J���I�R�U�W�I�D�O�O�H�Q�G�H�V���*�H�E�l�X�G�H�³���J�H�W�U�R�I�I�H�Q�����(�L�Q���%�D�X�I�H�Q�V�W�H�U���I�•�U���G�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H�V���Q�H�X�H�Q���*�H��
bäudes ist nicht vorgesehen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung eines Ein- bis Zweifamilienhauses geschaffen werden.  
 

2. Aufstellungsbeschl uss , rechtliche Grundlagen  

Die Gemeinde fasste am 17.06.2020 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan  
Nr. 88. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.06.2020 öffentlich bekanntgemacht. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 erfolgt im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) sowie als vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan nach § 12 BauGB. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist, i.V.m. 
der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
geändert worden ist, dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) 
in der Fassung vom 24. Februar 2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert am 30. September 
2024 (GVOBl. S. 734) und der aktuellen Fassung der Landesbauordnung (LBO) vom 5. Juli 
2024 (GVOBl. 2024 S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2024 (GVOBI. S. 875, 928). 
 

3. Stand des Verfahrens  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 erfolgt im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Die Entscheidung, besagtes Verfah-
ren in diesem Planungsfall anzuwenden, wird damit begründet, dass es sich bei der überplan-
ten Baufläche um eine kleinräumige Entwicklung eines einzelnen Grundstückes handelt und 
das anvisierte Vorhaben, entsprechend des Grundgedankens des § 13 a BauGB, die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen und Nachverdichtung darstellt. 
 
Die Kriterien, die einem § 13 a BauGB Verfahren zugrunde zu legen sind, werden hier erfüllt: 
 

�9 Die Fläche liegt im Innenbereich der Gemeinde Heikendorf. 
�9 Es wird eine Grundfläche mit weniger als 20.000 m² festgesetzt. 
�9 Es wird kein Vorhaben begründet, welches die Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert. 
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 wird keine Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Eine (erhebliche) Beeinträchtigung von etwaigen Schutzgütern ist nicht zu erwarten und es 
bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkung von schweren Unfällen nach § 50 Abs. 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zu beachten sind. Dennoch wurde zum Bebauungsplan Nr. 88 ein Um-
weltbericht erstellt, der den Teil II dieser Begründung darstellt. 
Die Eingriffsregelung und die artenschutzrechtlichen Belange wurden in einer separaten ar-
tenschutzrechtlichen Stellungnahme abgearbeitet, die Anlage zur Begründung ist.  
 
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB als auch von der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB kann gemäß § 13 a Abs. 2 
i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen werden. Von dieser Regelung hat die Gemeinde in dem 
hier vorliegenden Fall Gebrauch gemacht. 
 
Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wurde am 07.04.2025 vom Bau- und Umweltaus-
schuss der Gemeinde Heikendorf gefasst. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 13.08.2025 
bis zum 15.09.2025 statt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB fand vom 05.06.2025 bis zum 07.07.2025 statt. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heikendorf hat am 09.12.2025 den Satzungsbe-
schluss gefasst. 
 

4. Flächengröße, Lage im Raum und derzeitige Nutzung  

Die Gemeinde Heikendorf liegt am Ostufer der Kieler Förde im Kreis Plön. Die Gemeinde 
besteht aus den fünf Ortsteilen Altheikendorf, Möltenort, Kitzberg, Schrevenborn und Neuhei-
kendorf. Das Gemeindegebiet liegt ca.15 km von der Landeshauptstadt Kiel und ca. 45 km 
von Neumünster entfernt. Durch das Gemeindegebiet verläuft die Bundesstraße 502 und bin-
det Heikendorf an das überregionale Verkehrsnetz an.  
 
In der Gemeinde leben ca. 8.786 Einwohner (Stand 1. Dezember 2023). 
 
Das Grundstück �ÄSolten Wiesch Nr. 1�³ ist derzeit mit einem Wohnhaus bebaut. Das Grund-
stück grenzt im Norden an den Stinnes-Park und im Westen an den Fördewanderweg. Im 
Süden befindet sich Wohnbebauung. �,�P���2�V�W�H�Q���E�H�I�L�Q�G�H�W���V�L�F�K���G�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�6�R�O�W�H�Q���:�L�H�V�F�K�³, von 
der aus das Grundstück erschlossen wird, sowie auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
einige Tennisplätze. 
 
Die Flächengröße beträgt ca. 1.818 m². 
 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vor-
gaben  

Die Gemeinden haben gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne, d.h. der 
Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungsplan als verbindlicher 
Bauleitplan, sind die Steuerungsinstrumente der Gemeinde für die städtebauliche Entwicklung 
in ihrem Gemeindegebiet. Die Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen. 
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Folgende planerischen Vorgaben sind bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 zu 
berücksichtigen: 
 
5.1 Landesentwicklungsplan  �± Fortschreibung 2021  

Der seit Oktober 2010 wirksame Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) formuliert die Leitlinien 
der räumlichen Entwicklung in Schleswig-Holstein und setzt mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung den Rahmen, an dem sich die Gemeinden zu orientieren haben. Der Lan-
desentwicklungsplan soll sowohl die Entwicklung des Landes in seiner Gesamtheit fördern als 
auch die kommunale Planungsverantwortung stärken. 
Am 01.01.2022 trat die Fortschreibung 2021 des LEP in Kraft, die den LEP von 2010 ersetzt. 
Gemäß der Fortschreibung des LEP von 2021 liegt die Gemeinde Heikendorf im Ordnungs-
raum in Bezug auf die Landeshauptstadt Kiel. Weiterhin befindet sich die Gemeinde im 10 km 
Umkreis um den Zentralbereich des Oberzentrums Kiel und stellt einen Stadtrandkern I. Ord-
nung dar. Heikendorf liegt innerhalb �H�L�Q�H�V���Ä�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�U�D�X�P�H�V���I�•�U���7�R�X�U�L�V�P�X�V���X�Q�G���(�U�K�R�O�X�Q�J�³�� 
 
Dadurch, dass die Gemeinde Heikendorf als Stadtrandkern I. Ordnung eingestuft ist, gehört 
�V�L�H�� �]�X�� �G�H�Q�� �Ä�6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�Q�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�³���� �,�P�� �/�D�Q�G�H�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �K�H�L�‰�W�� �H�V��
dazu: " Die Schwerpunkte haben eine besondere Verantwortung für die Deckung des regio-
nalen Wohnungsbedarfs und haben entsprechend ihrer Funktion ausreichenden Wohnungs-
bau zu ermöglichen." (LEP, Kap. 3.6.1, 2 Z, S. 130). 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet nach §59 Abs. 1 Satz 2 Lan-
deswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG), das nicht durch Landesschutzdeiche oder durch 
Schutzanlagen mit einem vergleichbaren Schutzstandard geschützt ist und ist damit Vorrang-
gebiet für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich nach Landes-
entwicklungsplan.  
In diesem Bereich ist die Ausweisung neuer Bauflächen und Baugebiete durch Bauleitpläne 
oder sonstige bauplanungsrechtliche Satzungen im Wege einer Ausnahme nur zulässig, wenn 
sie ausschließlich für bauliche Anlagen erfolgt, die unter den Voraussetzungen des § 82 Ab-
satz 3 Landeswassergesetz (LWG) zulässig sind und die Vereinbarkeit mit den Belangen der 
Klimafolgenanpassung sichergestellt ist. (LEP, Kap. 6.6.1, 1 Z und 2 Z, S. 415). Aus diesem 
Grund sind im Bebauungsplan Maßnahmen zur ausreichenden Minderung der Hochwasserri-
siken festzusetzen, die mit Herstellung der baulichen Anlage durchgeführt werden. 
 

 
Abb.: Ausschnitt aus dem LEP - Fortschreibung 2021 für die Gemeinde Heikendorf, Land Schleswig-Holstein 
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5.2 Regionalplan für den  Planungsraum III  (2000) 

Der wirksame Regionalplan leitet sich aus dem Landesraumordnungsplan (LROP) aus dem 
Jahr 1998 ab. Der Landesraumordnungsplan wurde im Jahr 2010 durch den Landesentwick-
lungsplan (LEP) abgelöst (s.o.). Eine Fortentwicklung des Regionalplanes steht noch aus, so 
dass weiterhin der Regionalplan aus dem Jahr 2000 als Planungsvorgabe zu beachten ist. In 
den Aussagen, in denen der Regionalplan vom Landesentwicklungsplan abweicht, gelten die 
Aussagen des Landesentwicklungsplanes. 
 
Im Regionalplan bestehen für die Gemeinde bzw. das Plangebiet folgende Aussagen: 
 
 - Die Gemeinde liegt im Ordnungsraum der Landeshauptstadt Kiel. 
 - Die Gemeinde ist ein Stadtrandkern I. Ordnung. 
 - �'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���O�L�H�J�W���D�X�I���G�H�U���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�D�F�K�V�H���Ä�.�L�H�O���± Mönkeberg �± Heikendorf �± �/�D�E�R�H�³�� 
 - Die Gemeinde ist dem Nahbereich in Bezug auf die Landeshauptstadt Kiel, die ein Ober-

zentrum darstellt, zugeordnet. 
 

 
Abb : Ausschnitt aus dem Regionalplan �± Planungsraum III, Land Schleswig-Holstein 
 
Der Rahmen der Siedlungsentwicklung wird durch den Landesentwicklungsplan vorgegeben. 
Aus dem Regionalplan ergeben sich keine weiteren Vorgaben für die Planung. 
 

5.3 Flächennutzungsplan  Neufassung  (2015) 

Der Flächennutzungsplan wurde im Jahr 2015 in der Neufassung genehmigt. Für die Fläche 
�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���3�O�D�Q�J�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�V���V�L�H�K�W���G�L�H���1�H�X�D�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���H�L�Q�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���D�O�V���Ä�:�R�K�Q�E�D�X��
�I�O�l�F�K�H�³�� �Y�R�U���� �'�L�H�� �=�L�H�O�G�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�� �G�H�P�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �9�R�U�K�D�E�H�Q, es bedarf daher keiner 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Abb: Ausschnitt aus gültigen Flächennutzungsplan, der Gemeinde Heikendorf 

 
5.4 12. Änderung des Bebauungsplan Nr. 6 (1988) 

Die 12. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 wurde im Jahr 1988 beschlossen und bezieht sich auf 
einen Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 6. Für den Plangeltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 88 wurden folgende Festsetzungen getroffen: 

�x Die Gebäude sind künftig entfallend; 

�x entlang des Förderwanderwegs sind Anpflanzungen von Sträuchern 
vorzunehmen; 

�x es handelt sich um Flächen bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind. 

 
Abb.: Ausschnitt aus der 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Heikendorf 
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6. Standortwahl und Umfang der baulichen Entwicklung  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Planung im Bestand. Die Wahl des Standortes 
entwickelt sich aus dem Vorhaben ein bestehendes Wohngebäude abzureißen und an glei-
cher Stelle neu zu errichten. Mit der Planung wird die Möglichkeit geschaffen eine innerörtliche 
wohnbauliche Fläche wieder nutzbar zu machen und auf die Nachfrage nach Wohnraum zu 
reagieren. Mit der Entwicklung wird dem Grundsatz �G�H�V���/�(�3���Ä�,�Q�Q�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���Y�R�U���$�X�‰�H�Q��
�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�³���Hntsprochen. 
 

7. Inhalte der Planung  

 
7.1 Zulässigkeit von Vorhaben  
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
Begründung: 
Dient ein Bebauungsplan ausschließlich dazu, die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für die 
Zulassung eines ganz konkreten Vorhabens zu schaffen, sind nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes selbst jedoch auch andere Vorhaben zulässig, kann die Gemeinde nach  
§ 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB durch einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur die Zuläs-
sigkeit des beabsichtigten (konkreten) Vorhabens bestimmen. Hierzu wird neben dem reinen 
Bebauungsplan mit dem Vorhabenträger ein abgestimmter Plan zur Durchführung des Vorha-
bens und der dafür notwendigen Erschließungsmaßnahmen vereinbart (Vorhaben- und Er-
schließungsplan), welcher gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB auch Bestandteil des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes -also Norminhalt- wird sowie vertraglich u.a. die Durchführung 
des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und die Übernahme der Planungs- und Er-
schließungskosten gewährleistet (Durchführungsvertrag). 
 
Aufgrund des naturgemäß offener gestalteten (d.h. auch andere Vorhaben für zulässig erklä-
renden) Bebauungsplanes wird in den Festsetzungen bestimmt, dass nur das Vorhaben zu-
lässig ist, welches zwischen Gemeinde und Vorhabenträger im Rahmen des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes sowie den Regelungen des Durchführungsvertrages vereinbart ist. 
 
7.2 Art der baulichen Nutzung  
 
Als Art der baulichen Nutzung wird im Plangeltungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet ge-
mäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet entspricht den Zielen der Gemeinde für die künf-
tige Nutzung der Fläche sowie der für das südlich angrenzende Grundstück festgesetzten 
baulichen Nutzung. 
 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebietes dienende 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig. 
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In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 
Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht 
zulässig. 
 
Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauGB allgemein zulässige Nutzung nicht störende Handwerksbe-
triebe ist gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 
 
In dem Plangebiet sind privat genutzte und gewerbliche Ferienwohnungen nach § 13 a 
BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet [WA] ist die Nutzung von Nebenwohnungen nach §22 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 5 BauGB i.V.m. §21 BMG (die nur vorübergehend als weitere Wohnung neben 
der Hauptwohnung genutzt werden) gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO unzulässig. 
 
Begründung: 
Ein Allgemeines Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Die vorgenommenen Aus-
schlüsse sind notwendig, um zu gewährleisten, dass sich das Allgemeine Wohngebiet harmo-
nisch in die direkte Umgebung einfügt und sowohl die geplante Wohnbebauung im Gebiet 
selbst, als auch die wohnbaulich genutzte nachbarschaftliche Bebauung geschützt wird. 
Die ausgeschlossenen Nutzungen fügen sich beispielsweise durch einen hohen Flächenbe-
darf nicht in das Allgemeine Wohngebiet ein oder können sich durch Immissionen wie Lärm 
und Geruch oder auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen negativ auf die Wohnbebauung aus-
wirken. 
 
Die nicht störenden Handwerksbetriebe sind im Gebiet nur ausnahmsweise zulässig, so dass 
die Gemeinde im Einzelfall entscheiden kann, ob sich ein Vorhaben in das Gebiet einfügt. 
 
Die Ferienwohnungen werden ausgeschlossen, da das Gebiet geplant wurde, um der Nach-
frage nach Dauerwohnungen in der Gemeinde nachzukommen. Eine Nutzung der Wohnun-
gen als Ferienwohnungen würde somit dem Ziel der Planung entgegenstehen, zumal die Zahl 
der neu entstehenden Wohnungen aufgrund der Größe des Plangebietes stark beschränkt ist 
 
Gleiches gilt für Nebenwohnungen (Zweitwohnungen). Da Nebenwohnungen die überwie-
gende Zeit des Jahres leer stehen, hat diese Art der Nutzung negative Auswirkungen auf den 
Charakter und die Funktion des Wohngebietes. 
Nebenwohnungen werden in diesem Zusammenhang als bestimmte Art der in dem Baugebiet 
allgemein zulässigen Wohnnutzung eingeordnet. Mit Änderung des Baugesetzbuches 2017 
wurden Nebenwohnungen im § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB erstmals als eigenständige Unterart 
des Wohnens in den bauplanungsrechtlichen Regelungsbereich einbezogen, indem der Ge-
nehmigungsvorbehalt im Geltungsbereich einer Fremdenverkehrssatzung auch auf Neben-
wohnungen erweitert wurde, soweit diese im Jahresverlauf überwiegend unbewohnt sind. Auf-
bauend auf dieser bauplanungsrechtlichen Differenzierung zwischen Haupt- und Nebenwoh-
nungen als eindeutig bestimmter und abgrenzbarer Unterart von Wohnnutzung erfolgt hier der 
Ausschluss von Nebenwohnungen, soweit diese nur vorrübergehend als weitere Wohnung 
genutzt und somit zum überwiegenden Teil des Jahres unbewohnt sind. 
Eine solche Beschränkung des Dauerwohnens ist nach Rechtsprechung hinreichend be-
stimmt (Senatsbeschl. v. 18.9.2014 �± 1 KN 123/12 �±, ZfBR 2014, 767 = BRS 82 Nr. 21 = juris 
Rn. 32) und kann durch städtebauliche Gründe, etwa der Vermeidung von Leerstand, während 
der weitaus meisten Zeit des Jahres, i.S.d. § 1 Abs. 9 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO 
gerechtfertigt werden (Senatsbeschl. v. 7.10.2021 �± 1 KN 92/19 �±, BauR 2022, 205 = juris Rn. 
119 u. v. 18.9.2014 �± 1 KN 123/12 �±, ZfBR 2014, 767 = BRS 82 Nr. 21 = juris Rn. 30). 
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7.3 Maß der baulichen Nutzung  

7.3.1 Grundfläche (GR ) und Grundflächenzahl (GRZ)  

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine Grundfläche (GR) von maximal 360 m² fest-
gesetzt. 
 
Begründung: 
Die zulässige Grundfläche (GR) ist der Anteil eines Baugrundstückes, der von baulichen An-
lagen überdeckt werden darf. Die maximale Grundfläche der Baufläche ermöglicht eine ange-
messene Ausnutzung des Grundstücks unter der Berücksichtigung der unmittelbaren Umge-
bung sowie der gegebenen Rahmenbedingungen. 
Die Festsetzung von 360 m² entspricht in etwa einer Grundflächenzahl von 0,2 und bleibt somit 
weit unter dem gem. §17 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete zulässigen Wert von 0,4. 
Anzumerken ist, dass eine Terrasse, welche am Gebäude errichtet wird, in die Grundfläche 
mit einzubeziehen ist. 
 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO eine Überschreitung 
der Grundfläche durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis 0,45 zulässig. 
 
Begründung: 
Durch die zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen soll 
sichergestellt werden, dass alle notwendigen baulichen Anlagen wie Stellplätze, Garagen, 
Schuppen, Zuwegungen und Zufahrten auf dem Grundstück errichtet werden können. 
 
7.3.2 Zahl der Vollgeschosse  

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. 
 
Begründung: 
Eine zweigeschossige Bauweise ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Wohnflächen und 
fügt sich optisch in die nachbarschaftliche Bebauung ein. 

7.3.3 Höhe der baulichen Anlagen  

Gebäudehöhe der Hauptgebäude 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird für die Gebäude innerhalb der festgesetzten Bau-
grenzen eine maximale Gebäudehöhe (GH max) von 11,60m über Normalhöhennull (ü. NHN.) 
festgesetzt.  
 
Begründung:  
Die Festsetzung orientiert sich an dem bestehenden Wohngebäude auf dem südlich angren-
zenden Grundstück. Bei einer maximalen Gebäudehöhe von 11,60 m über Normalhöhennull 
entspricht die reale Gebäudehöhe ca. 8,60 m und somit einem gängigen Maß für ein Einfami-
lienhaus. 
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Gebäudehöhe der Nebenanlagen 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird für die Nebenanlagen innerhalb der Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen eine maximale Gebäude-
höhe (GH max) über Normalhöhennull (ü. NHN.) festgesetzt.  
 
Begründung: 
Im Plangebiet ist neben den üblichen Nebenanlagen wie Carports/Garagen oder Schuppen 
auch ein größeres Nebengebäude geplant, in dem neben seiner Funktion als Garage unter 
anderem technische Anlagen für die Wärmeversorgung untergebracht werden sollen. Um dies 
auf dem nördlichen Teil des Grundstückes zu ermöglichen, nicht jedoch auf der südlichen, 
dem wohnbaulich genutzten Nachbargrundstück zugewandten, Grundstücksseite, werden für 
den nördlichen und südlichen Bereich der Fläche für Nebenanlagen unterschiedliche zuläs-
sige Höhen festgesetzt.  
 
 
Die maximale Gebäudehöhe wird durch den höchsten Punkt des Daches einschließlich Gau-
ben und Dachaufbauten begrenzt. Sie darf ausnahmsweise durch technische Anlagen (z.B. 
Solar- oder Photovoltaikanlagen, Schornsteine usw.) um maximal 1,00 m überschritten wer-
den. 
 
Begründung: 
Auf Dächern werden häufig untergeordnete Bauteile und technische Anlagen angebracht. Die 
Bauteile und Anlagen haben eine untergeordnete Bedeutung, d.h., dass sie in ihrer Wahrneh-
mung nicht die Gesamthöhe des Gebäudes in dem Wohngebiet bestimmen. Damit die Bau-
teile und Anlagen bei der Betrachtung des Gebäudes nicht als stark störend empfunden wer-
den, wird deren zulässige Überschreitung im Allgemeinen Wohngebiet in Bezug auf die fest-
gesetzte Gebäudehöhe auf 1,00 m begrenzt. 
 
 
In dem Allgemeinen Wohngebiet wird ein Höhenbezugspunkt (HBP) gemessen über Normal-
höhennull (ü. NHN.) festgesetzt, der die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses 
(OKFFEG) bestimmt. 
Die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFFEG) darf maximal 0,50 m 
oberhalb des in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Höhenbezugspunktes (HBP) liegen. 
Eine Unterschreitung des Höhenbezugspunktes (HBP) durch die Oberkante des Fertigfußbo-
dens des Erdgeschosses (OKFFEG) ist nicht zulässig. 
Für die Nebengebäude innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen ist eine Unterschreitung des Höhenbezugspunktes um maximal 0,30 
m zulässig. 
 
Begründung: 
Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet nach § 59 Abs. 1 Satz 2 Lan-
deswassergesetz (LWG). Grundsätzlich gilt im Hochwasserrisikogebiet ein Bauverbot gemäß 
§ �������$�E�V���������1�U���������/�:�*�����'�D�V���%�D�X�Y�H�U�E�R�W���J�L�O�W���M�H�G�R�F�K���Q�L�F�K�W�����Ä�Z�H�Q�Q���G�L�H���]�X�U���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q���0�L�Q�G�H��
rung der Hochwasserrisiken erforderlichen Maßnahmen mit Herstellung der baulichen Anlage 
�G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q�³�����† 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG SH). Aus diesem Grund sind für das vorliegen-
den Bauvorhaben Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu treffen.  
Es ist daher zwingend erforderlich, dass die Höhe des Fertigfußbodens des Erdgeschosses 
(OKFFEG) bei minimal 3,00 m über Normalhöhennull (ü. NHN.) liegen muss. Eine Unter-
schreitung ist nicht zulässig. 
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Für die Nebengebäude gilt diese zwingende Höhe nicht. Hier ist eine leichte Unterschreitung 
der Höhenbezugspunkte zulässig, um eine gewisse Flexibilität zu gewähren und somit auf die 
die vorhandenen Geländehöhen zu reagieren. 
Eine Überschreitung wird beschränkt, um eine einheitliche Höhenentwicklung zu den benach-
barten Gebäuden sicherzustellen. 
 
7.4 Bauweise  
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine Einzelhausbebauung (E) festgesetzt. 
 
Begründung: 
Einzelhäuser stellen die ortstypische bzw. benachbarte Bauweise dar, so dass sich die künf-
tige Bebauung in die bestehende Umgebung einfügt. 
 
7.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei (2) Wohnungen je Einzelhaus zu-
lässig. 
 
Begründung: 
Ziel der Planung ist die Errichtung eines Einfamilienhauses. Eine zweite Wohneinheit kann im 
Interesse des Eigentümers liegen, um bspw. ein Familienmitglied oder eine andere naheste-
hende Person oder Pflegepersonal im Haus unterbringen zu können. 
 
7.6 Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanlagen  

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen zulässig. 
Terrassen sind nur in Verbindung mit dem Haupthaus innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenzen) zulässig. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung soll das strukturierte Gesamtbild im Plangebiet unterstützen, indem Neben-
anlagen nur innerhalb der festgesetzten Flächen auf der östlichen, der Erschließungsstraße 
zugewandten Grundstücksseite zulässig sind. 
Zudem sind Terrassen nur in Verbindung mit dem Haupthaus innerhalb der Baugrenzen zu-
lässig, um einen Bereich von mindestens 10m Breite zum Fördewanderweg auf dem Grund-
stück für eine Begrünung freizuhalten. 
 
7.7 Örtliche Bauvorschriften  

7.7.1 Private Stellplätze  

Je Wohneinheit sind auf den privaten Grundstücken mindestens zwei Stellplätze herzustellen. 
 
Begründung:  
Durch die ausreichende Anlage von Stellplätzen auf dem privaten Grundstück soll einem par-
ken im öffentlichen Straßenraum entgegengewirkt werden. 
 
7.7.2 Dachform  und Neigung  
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind für das Hauptgebäude nur geneigte Dächer mit 
einer Dachneigungen von 15° bis 45° zulässig. 
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Für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen sowie für an das Haupt-
gebäude angebaute vollverglaste Wintergärten, Erker oder Eingangsüberdachungen sowie 
Gauben sind auch flacher geneigte Dächer und Flachdächer zulässig. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung eines geneigten Daches entspricht den in der Umgebung vorherrschenden 
Dachformen und fügt sich somit in das Gebiet ein. 
Für Nebenanlagen und untergeordnete Gebäudeteile sind auch flacher geneigte Dächer und 
Flachdächer zulässig, da diese in der Wirkung eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
 
7.7.3 Dacheindeckungen  

Als Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind nur Gründächer (mit lebenden Pflanzen), So-
lardächer sowie Dachziegel und Dachsteine in den Farben Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz 
zulässig. Ausgenommen sind Gebäudeteile mit Glasdach wie Wintergärten, Terrassenüber-
dachungen und Vordächer/ Eingangsüberdachungen. Für Vordächer/ Eingangsüberdachun-
gen sind zudem andere Materialien in den oben genannten Farben zulässig. 
Hochglänzende Dachziegel und Dachsteine sind nicht zulässig. 
 
Als Dacheindeckungen der Nebengebäude sind nur Gründächer (mit lebenden Pflanzen), So-
lardächer oder Dachmaterialien in den Farben Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz in Verbin-
dung mit Photovoltaikanlagen zulässig. Ausgenommen sind Gebäudeteile mit Glasdach wie 
Terrassenüberdachungen, Vordächer/ Eingangsüberdachungen sowie Gewächshäuser und 
Glaspavillons. 
Hochglänzende Dachmaterialien sind nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Die Dächer der Gebäude sind von weitem sichtbar und prägen damit das Erscheinungsbild 
einer Siedlung. Aufgrund der exponierten Lage des Plangebietes am Fördewanderweg wird 
besonderer Wert auf ein harmonisches Siedlungsbild gelegt. Aus diesem Grund werden zu-
rückhaltende Farben gewählt. Aus Gründen des Klimaschutzes sind zudem Grün- und Solar-
dächer zulässig bzw. auf den Nebengebäuden verpflichtend. 
Hochglänzende (glasierte) Dachziegel, Dachsteine und andere Materialien werden ausge-
schlossen, weil von ihnen eine Blendwirkung ausgeht, die als störend empfunden werden 
kann. Engobierte Dachziegel und Dachsteine sind, weil sie nur matt glänzen, zulässig. 
 
7.7.4 Fassaden  

In dem Allgemeinen Wohngebiet sind nur Holzfassaden in hellen oder naturbelassen Farben 
zulässig. Holzblockbohlenhäuser sind unzulässig. 
 
Begründung: 
Ebenso wie bei der Dachgestaltung wird aufgrund der exponierten Lage des Plangebietes am 
Fördewanderweg besonderer Wert auf die Fassadengestaltung gelegt. 
Eine helle Holzfassade fügt sich durch ihren maritimen Charakter in die Örtlichkeit ein. 
 
7.7.5 Solar - und Photovoltaikanlagen  
Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in 
Verbindung mit Dächern und parallel zur Dachneigung vorzusehen. Überkragende Anlagen 
sind unzulässig. 
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Begründung: 
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die Hauptgebäude mit Solar- oder Photovoltaikanlagen 
auszustatten (siehe Teil B-Text, Ziffer 9 zum Klimaschutz). Um trotz der damit verbundenen 
Menge an Solar- oder Photovoltaikanlagen ein geordnetes Erscheinungsbild zu erhalten, wer-
den Festsetzungen zur Anordnung getroffen. 
 
7.7.6 Oberirdische Lagerbehälter  
Oberirdische Lagerbehälter (für die Energieversorgung) sowie oberirdische Leitungen sind auf 
den privaten Grundstücken unzulässig. 
 
Begründung: 
Oberirdische Lagerbehälter (für die Energieversorgung) sowie oberirdische Leitungen sind auf 
den privaten Grundstücken unzulässig, um das strukturierte Bild innerhalb des Plangebietes 
weiter zu stärken. Oberirdische Lagerbehälter (für die Energieversorgung) sowie oberirdische 
Leitungen besitzen keine ansprechende Fernwirkung und würden das ansprechende Gesamt-
bild des Plangebietes stören. 
 
7.7.7 Abfangungen von Höhenunterschieden  
Durch Aufschüttungen entstehende Höhenunterschiede zwischen dem privaten Baugrund-
stück und dem angrenzenden öffentlichen Fußweg (Fördewanderweg) an der westlichen Gel-
tungsbereichsgrenze sind durch Böschungen mit einer maximalen Neigung von 1 : 1,5 oder 
Abfangungen (Stützmauern, Winkelstützwände, Gabionen, und Natursteinwälle) mit einer 
Höhe von maximal 1,50 m abzufangen. 
Abfangungen sind zugunsten einer Begrünung mit einem Abstand von mindestens 0,50 m zur 
Grundstücksgrenze zu errichten. 
Die Abfangungen sowie Böschungen zu den öffentlichen Flächen sind zu begrünen oder durch 
Hecken oder Sträucher zu verdecken (siehe Ziff. 7.3). 
 
Begründung: 
Der westlich an das Grundstück grenzende Fördewanderweg liegt auf einer Höhe von ca. 
1,35m ü. NHN., während für die Bebauung aufgrund des Hochwasserschutzes eine Höhe des 
Erdgeschossfußbodens von mindestens 3,00m ü. NHN. festgesetzt wird, so dass es unver-
meidlich zu einem Höhenunterschied kommt. Die Festsetzungen werden getroffen, um die 
notwendigen Abfangungen entlang des Fördewanderweges zu begrenzen und optisch an-
sprechend zu gestalten. Zugunsten einer Begrünung ist bei den Abfangungen ein Abstand zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten, so dass beispielsweise eine Heckenpflanzung vor der Ab-
fangung möglich ist. 
 
7.8 Grünordnung  

7.8.1 Anpflanzung von Bäumen  
Innerhalb des Plangebietes sind mindestens fünf Bäume zu pflanzen, wobei je Baum eine 
mindestens 8 m² große offene Baumscheibe herzustellen und dauerhaft zu erhalten ist. Die 
genauen Standorte werden im Durchführungsvertrag festgelegt. Erfolgt dies nicht, sind die 
Standorte innerhalb des Plangebietes frei wählbar. Für die Pflanzungen sind Bäume in der 
Pflanzqualität 'Hochstamm', 3 x verpflanzt, 16 bis 18 cm Stammumfang' der Arten Zierapfel 
(Malus 'Evereste' oder Malus toringo sargentii 'Sämling'), Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' 
(Prunus padus 'Schloss Tiefurt'), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia 'Brou-
wers'),Feldahorn (Acer campestre 'Elsrijk'), Hainbuche (Carpinus betulus oder Carpinus betu-
lus 'Fastigiata'), Pflaumenblättriger Weißdorn (Crataegus x prunifolia) oder Hopfenbuche (Ost-
rya carpinifolia) zu verwenden. 
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Begründung: 
Die Pflanzung von mindestens fünf Bäumen auf dem privaten Grundstück soll eine gewisse 
Durchgrünung des Plangebietes sicherstellen, da im Zuge der Baufeldfreimachung ein Groß-
teil der derzeit vorhandenen Bepflanzung auf dem Grundstück entfällt. 
 
7.8.2 Gestaltung der Gartenbereiche  
Die unbebauten Flächen (Gartenflächen) der privaten Wohngrundstücke sind zu begrünen. 
Ausgenommen davon sind Wege, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen. Weitgehend versie-
gelte Flächen, unbegrünte Schotter- und Kiesflächen sowie mit Folie und Vlies abgedeckte 
Gartenbereiche sind nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Es soll die optische Durchgrünung des Gebietes, aber auch die Versickerungsfähigkeit ge-
stärkt und das Kleinklima des Gebiets positiv beeinflusst werden. 
 

7.8.3 Begrünung von Abfangungen und Böschungen  
Abfangungen aus Beton und Stein (Stützmauern, Winkelstützwände, Gabionen) zu den öf-
fentlichen Flächen sind vollständig mit Rank- und Kletterpflanzen wie Efeu (Hedera helix), 
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii') Gemeine 
Waldrebe (Clematis vitalba), Berg-Waldrebe (Clematis montana), Alpen-Waldrebe (Clematis 
alpina), Gemeines Geißblatt (Lonicera periclymenum) oder Immergrünes Geißblatt (Lonicera 
henryi) zu begrünen oder durch Hecken oder Sträucher der Arten Hainbuche, Rotbuche oder 
Weißdorn zu verdecken. Böschungen sind mit Bodendeckergehölzen oder -stauden zu begrü-
nen. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung dient der optisch ansprechenden Gestaltung der notwendigen Abfangungen 
oder Böschungen zum Fördewanderweg. 
 
7.9 Natur - und Bodenschutz  

Im gesamten Plangebiet sind die die privaten Verkehrsflächen, Zufahrten, Fußwege sowie 
offenen Stellplatzflächen  in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen. 
 
Begründung: 
Die wasserdurchlässige Herstellung von offenen Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie wei-
teren privaten Verkehrsflächen soll die Versickerungsfähigkeit im Gebiet erhöhen, um einen 
positiven Beitrag zum Wasserhaushalt zu leisten. 
 
Die Gestaltung ist beispielweise zulässig: 
- als Rasenfläche mit Fahrstreifen, 
- als Grandfläche / wassergebundene Decke, 
- mit Rasengitterbauelementen, 
- mit einem Pflaster mit Sickerfugen und wasserdurchlässigem Fugenmaterial 

oder 
- mit versickerungsfähigem Pflaster. 
 
7.10 Klimaschutz  

Nutzung von Solarenergie insbesondere durch Photovoltaik 
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die nutzbaren Dachflächen der Hauptgebäude zu min-
destens 50% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsener-
gie auszustatten (Solarmindestfläche). 
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Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte 
Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 
 
Begründung: 
Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Durch die ver-
pflichtende Nutzung von Solarenergie soll dem Klimaschutz Rechnung getragen werden. 
 
Auf den Hauptgebäuden soll ein Anteil von mindestens 50% der nutzbaren Dachflächen mit 
Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. 
Die Pflicht zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie zur Stromerzeugung (Solarfestsetzung) 
wird unter Beachtung des Abwägungsgebots, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse und Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Eigentumsfreiheit im vorliegen-
den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB festgesetzt. 
Bei der Errichtung von Gebäuden im Allgemeinen Wohngebiet sind Photovoltaikmodule auf 
einer Fläche zu installieren, die mindestens 50 % der nutzbaren Dachfläche ausfüllt (Solar-
mindestfläche). Dachfläche bedeutet dabei die gesamte Fläche bis zu den äußeren Rändern 
des Daches bzw. aller Dächer (in m²) der Gebäude. 
Nutzbar ist derjenige Teil der Dachfläche, der für die Nutzung der Solarenergie aus techni-
schen und wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Der nutzbare Teil der Dachflä-
che ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach sind von der Dachfläche die nicht 
nutzbaren Teile (in m²) abzuziehen; nicht nutzbar sind insbesondere:  

�x Ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden (Ostnordost 
bis Westnordwest); Ost-West ausgerichtete Dächer sind ausdrücklich in die Solar-
pflicht eingeschlossen, weil sie gut nutzbar sind;  

�x erheblich beschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbauten 
oder vorhandene Bäume, darunter fallen insbesondere nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 
zur Erhaltung festgesetzte Bäume; 

�x von anderen Dachnutzungen, wie Dachfenster, Gauben, Dacheinschnitte, Dachauf-
bauten wie Schornsteine oder Entlüftungsanlagen, belegte Teile des Daches sowie 
Abstandsflächen zu den Dachrändern; die Anordnung solcher Dachnutzungen soll so 
erfolgen, dass hinreichend Dachfläche für die Nutzung der Solarenergie verbleibt (min-
destens 50 %, wenn dies technisch und wirtschaftlich nach den ersten beiden Punkten 
möglich ist) 

 
Die im Gebiet festgesetzte Solarpflicht ist vorrangig auf die lokale Stromerzeugung ausgerich-
tet. Ersatzweise können anstelle von Photovoltaikmodulen zur Belegung der verbindlichen 
Solarmindestfläche ganz oder teilweise Solarwärmekollektoren errichtet werden. Dadurch sol-
len den Bauleuten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der technischen und wirtschaftli-
chen Ausgestaltung der Solarpflicht belassen werden, da nicht auszuschließen ist, dass eine 
teilweise oder vollständige Solarwärmenutzung im Einzelfall ökologisch oder ökonomisch vor-
teilhafter ist. Werden auf einem Dach Solarwärmeanlagen installiert, so kann der hiervon be-
anspruchte Flächenanteil auf die zu realisierende PV-Fläche angerechnet werden. Dies be-
deutet, dass die Solarmindestfläche anteilig oder auch vollständig mit der Installation von So-
larwärmekollektoren eingehalten werden kann. Da Solarwärmeanlagen zumeist nach dem 
Energiebedarf im Gebäude (Warmwasser, ggf. Heizungsunterstützung) ausgelegt werden, 
sollten die Bauleute bei Interesse an einer Solarwärmeanlage zunächst die erforderliche Kol-
lektorfläche für die Solarwärmeanlage ermitteln und daraufhin die Dimensionierung der Pho-
tovoltaikanlage prüfen. 
 
Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klima-
schutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebauliche Aufgabe der Nutzung 
erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) sowie das Ziel der Treibhausgas-Neutrali-
tät. 
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8. Artenschutz  

Der Bebauungsplan Nr. 88 wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt, 
somit entfällt eine Umweltprüfung mit Umweltbericht. Die artenschutzrechtlichen Belange sind 
hingegen abzuarbeiten. Aufgrund der Vorschriften zum Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 
ist zu prüfen, ob durch die Planung 'besonders geschützte' oder 'streng geschützte' Tier- und 
Pflanzenarten betroffen sind. 
 
Das Plangebiet wird von einem bebauten Grundstück eingenommen. Die Gebäude sollen zu-
rückgebaut werden, ein neues Wohnhaus ist geplant. Vor dem Abriss war zu klären, ob es 
durch die anstehenden Arbeiten zu einer Betroffenheit für Fledermäuse oder Brutvögel kom-
men kann. 
Der vorhandene Gehölz/Baumbestand ist von der Maßnahme wenig betroffen, da die Groß-
gehölze sich im nördlichen Randbereich befinden und als Bestand bestehen bleiben.  
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung der besonderen Artenschutzbelange gemäß  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG erstellt. Diese bearbeitet die möglichen Auswirkungen der vorliegenden 
Planung auf die europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten auf der Grundlage einer 
erweiterten Potenzialabschätzung und kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
 
Der Gebäudekomplex wird beseitigt, die Gehölze sollen weitgehend erhalten bleiben.  
Durch Betrieb und Beleuchtung der zukünftigen Nutzung sind Vergrämungen lichtsensibler 
Fledermausarten nicht auszuschließen.  
Um zu vermeiden, dass der Verbotstatbestand der Tötung von Individuen der europarechtlich 
geschützten Fledermaus- und Vogelarten eintritt, sind nachfolgende Bauzeitenregelungen 
und Maßnahmen zu beachten. Um betriebsbedingte Störungen zu unterbinden sind nachfol-
gende Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen.  
 
Artenschutzrechtlich begründete Vorkehrungen und Maßnahmen 
 
A. Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse, Brutvögel: 
�x Bauzeitenregelung Brutvögel: Alle vorbereitenden Bauarbeiten (Gebäuderückbau, Ro-

dungen) sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die artspezifischen bzw. artengrup-
penspezifischen Ausschlusszeiten umfassen insgesamt betrachtet die Zeitspanne vom 
01.03. bis 30.09. 

�x Bauzeitenregelung Fledermäuse: das Gebäude kann unter biologischer Abrissbegleitung 
zwischen dem 01.12. und dem 28.02. abgerissen werden. 

�x Das Dach des Nebengebäudes ist unter biologischer Begleitung händisch zu öffnen, die 
Mineralfaserwolle händisch zu entnehmen. 

�x Zur Vermeidung von Vergrämungen der lichtsensiblen Myotis-Arten und vom Braunen 
Langohr, ist für das B-Plangebiet ein naturverträgliches Beleuchtungskonzept (keine Ab-
strahlung in die Gehölzreihe auf der Nordgrenze, Lichttemperatur 2.700 Kelvin und klei-
ner, z.B. Bewegungsmelder, Pollerleuchten) zu entwickeln und umzusetzen. 

 
B. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen  
�x Brutvögel: Der Brutplatzverlust in den Gehölzen ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen. Es 

ist ein naturnahes Gehölz aus einheimischen Büschen und Sträuchern anzupflanzen. 

�x Für den potenziellen Brutplatzverlust von 3 Halbhöhlenbrütern sind Nisthilfen (Halbhöh-
len) an den Neubauten im Verhältnis 1:1 zu installieren.  
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�x Für den potenziellen Brutplatzverlust von Halbhöhlenbrütern und Höhlenbrütern sind 2 
Halbhöhlenkästen und drei Meisenkästen (Fluglochgröße 3,2 cm und einmal 2,8 cm) an 
den vorhandenen Bäumen anzubringen. 

�x Sollte eine Breitflügelfledermaus (RL SH 3) in Nebengebäude gefunden werden, ist ange-
messen auszugleichen. Es sind zwei Winterquartierkästen im Umfeld aufzuhängen. 

 
C. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Maßnahmen für Arten mit ungünstigen Erhaltungszustän-
den zur Gewährleistung der vollen Funktionsfähigkeit der Lebensstätte) sind nicht erforderlich. 
 
Es kann abschließend festgehalten werden, dass aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Be-
rücksichtigung der genannten Maßnahmen die Zulassungsvoraussetzung für das geplante 
Vorhaben gegeben ist. 
 
Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich für die Flächenversiegelung und die verblei-
bende Kompensation des Baum- und sonstigen Gehölzverlustes werden auf der Heikendorfer 
Ökokontofläche am Haffkamper Weg (sogenannter Bürgerwald) erbracht. Zu diesem Zweck 
wird eine insgesamt 565 m² große Teilfläche dem Bebauungsplan Nr. 88 zugeordnet und es 
müssen 13 Laubbäume / Obstbäume nachgewiesen werden. 
Ein Teilausgleich für den Baum- und sonstigen Gehölz-/Grünverlust wird innerhalb des Gel-
tungsbereiches des B-Planes Nr. 88 dadurch erbracht, dass auf dem entsprechenden Grund-
stück 5 Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten sind.  
 
Die vollständige Artenschutzrechtliche Prüfung ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
 

9. Immissionen  

Östlich des Plangebietes befindet sich die Tennissportanlage des Heikendorfer Tennisclubs 
von 1965 e.V.. Um die auf die geplante Bebauung einwirkenden Emissionen und die Immissi-
onen an der geplanten Bebauung zu ermitteln, wurde eine Schalltechnische Untersuchung in 
Bezug auf den Sportanlagenlärm erstellt. 
 
Die lärmtechnischen Berechnungen haben ergeben, dass der Regelbetrieb an Werk�æ und 
Sonntagen unproblematisch ist, sofern die an der Tennisanlage angeordneten Spielzeiten und 
die geltende Mittagsruhe befolgt werden. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV von  
55 dB(A) werden in allen untersuchten Beurteilungszeiträumen eingehalten.  
Der Punktspielbetrieb, der an einigen Tagen aus zeitlichen Gründen auch innerhalb der Mit-
tagsruhe zwischen 12.30 und 14.00 Uhr stattfindet, ist ebenfalls als unproblematisch zu be-
werten. Es handelt sich um seltene Ereignisse im Sinne der 18. BImSchV, die an bis zu 18 
Tagen eines Kalenderjahres (abzüglich des Sommerfestes und der privaten Veranstaltungen 
im Clubheim) stattfinden dürfen. 
Gegen die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) im Geltungsbereich des  
B�æPlanes Nr. 88 bestehen aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken. Lärmschutzmaßnah-
men sind nicht erforderlich. 
 
Die vollständige Schalltechnische Untersuchung ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
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10. Verkehrliche Erschließung  

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind keine Straßen oder Verkehrswege vorhanden, da 
es sich lediglich um ein Grundstück handelt. Dieses wird von Osten von der vorhandenen 
Straße Sollten Wiesch aus erschlossen. 
 

11. Ver- und Entsorgung  

Wasserversorgung 
Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch den kommunalen Versorgungsbetrieb, die Ge-
meindewerke Heikendorf GmbH.  
 
Löschwasserversorgung 
Die Löschwasserversorgung erfordert 48 m³/h für einen Zeitraum von zwei Stunden im Um-
kreis von 300 m. Nach der Hydranten-Richtlinie sollten Hydranten im Siedlungsgebiet so er-
richtet werden, dass der Abstand untereinander 120 m nicht überschreitet. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass von der Feuerwehr die Hilfefrist (= Zeitraum bis zu Einsatzbereitschaft vor 
Ort) eingehalten werden kann.  
 
Für die Löschwasserversorgung soll die vorhandene Trinkwasserleitung genutzt werden.  
 
Schmutzwasserbeseitigung 
Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch den 'Abwasserzweckverband Ostufer 
Kieler Förde'. Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über die vorhandenen Leitungen in der 
Straße �ÄSolten Wiesch�³. Das Grundstück ist bereits an diese vorhandenen Leitungen ange-
schlossen. 
 
Regenwasserbeseitigung 
Die Niederschlagsentwässerung erfolgt über einen bestehenden Regenwasseranschluss als 
Direkteinleitung in die Ostsee. Diese soll auch für die Neubebauung genutzt werden. Da die 
Versiegelung des Grundstückes im Vergleich zum derzeitigen Zustand reduziert wird, wird die 
Menge des eingeleiteten Regenwassers verringert. 
Es liegt eine Wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 7 WHG zur Einleitung von Niederschlagswas-
ser in Gewässer II. Ordnung des Kreises Plön für die Gemeinde Heikendorf vor.  
 
Telekommunikationseinrichtungen - Telefon, Internet 
Die Gemeinde Heikendorf ist an das Netz der Telekom Deutschland GmbH angeschlossen.  
 
Versorgung mit Elektroenergie 
Die Versorgung mit Elektroenergie erfolgt durch die 'Gemeindewerke Heikendorf GmbH'. 
 
Versorgung mit Gas 
Für die Versorgung mit Gas sind die 'Stadtwerke Kiel' zuständig. 
 
Müllentsorgung 
Die Abfallentsorgung wird vom 'Amt für Abfallwirtschaft' im Rahmen der Satzung über die Ab-
fallwirtschaft des Kreises Plön organisiert. 
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12. Auswirkung der Planung  

Durch die Planung wird die Möglichkeit geschaffen, ein bereits bebautes Grundstück nachzu-
nutzen und die vorhandene Bebauung durch eine neue zu ersetzen. Durch den Bebauungs-
plan wird gewährleistet, dass, im Gegensatz zum derzeitigen Zustand, Regelungen zum Hoch-
wasserschutz sowie die notwendigen Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten 
werden.  
Da das vorhandene Wohnhaus durch ein neues Wohnhaus ersetzt wird, entstehen keine un-
zumutbaren Beeinträchtigungen für die angrenzenden Nachbarn.  
Die verkehrlich Erschließung des Plangebietes sowie notwendige Leitungen sind bereits vor-
handen.  
Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich für die Flächenversiegelung und die verblei-
bende Kompensation des Baum- und sonstigen Gehölzverlustes werden auf der Heikendorfer 
Ökokontofläche am Haffkamper Weg (sogenannter Bürgerwald) erbracht. 
Die Auswirkungen der Planung sind somit gering. 
 

13. Durchführungsvertrag   

Die für die Planung maßgebenden Regelungsinhalte des Durchführungsvertrages sind soweit 
relevant in den entsprechenden Kapiteln dieser Begründung bereits ausgeführt worden.  
Stichwortartig zusammengefasst sollen in den Durchführungsvertrag als Regelungsinhalte 
aufgenommen werden: 
 
- die allgemeine Zielsetzung der Planung,   
- der Gegenstand des Vertrages und der geplanten Vorhaben,   
- vorhabensvorbereitende Maßnahmen und Kostentragung,   
- die Durchführung des Vorhabens und dessen Fertigstellung,  
- die Erschließung insbesondere auf öffentlichen Flächen,  
- Maßnahmen zum Ausgleich und zum Hochwasserschutz,  
- die Kostentragung,  
- die allgemeinen Bestimmungen für Vertragsstrafen, 
- Regelungen zum Wechsel des Vorhabeträgers sowie Kündigungsrechte,  
- die Schlussbestimmungen.  
 
Über den Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger alle anfallenden Kosten  
der Planung und Plandurchführung insbesondere auch auf öffentlichen Flächen zu  
übernehmen.  
 

14. Kosten  

Der Gemeinde Heikendorf entstehen durch die Aufstellung des vorliegenden Bauleitplanes  
keine Kosten. Zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger wurde ein städtebaulicher  
Vertrag geschlossen, um die Übernahme sämtlicher Planungskosten durch den Vorhabenträ-
ger zu vereinbaren.   
 

15. Hinweise  

Bestehende Bauleitpläne 
Die Festsetzungen aus der 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 haben für den Geltungs-
bereich mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 88 keine Gültigkeit mehr. 
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Denkmalschutz 
Die Fläche befindet sich in einem Archäologischen Interessensgebiet.  
Im Rahmen der Planung wurde diesbezüglich das Archäologische Landesamt Schleswig-Hol-
stein vorab um eine Stellungnahme gebeten.  
In dem Schreiben vom 11. Juni 2020 teilte das Archäologische Landesamt mit, dass derzeit 
keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufas-
sung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen können. Fer-
ner haben sie keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 
 
Es erfolgt weiterhin der Hinweis, dass wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, die auf archäologische Kulturdenkmäler hinweisen 
könnten, dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der zuständigen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen ist. Die Verpflichtung besteht ferner für den Eigentümer und den 
Besitzer des Grundstücks, auf dem der Fundort liegt, und für den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann.  
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.  
 
Altlasten 
Altlasten sind im Plangeltungsbereich nicht erfasst und voraussichtlich nicht vorhanden. Soll-
ten dennoch optisch und organoleptisch auffällige Bodenbereiche entdeckt werden, ist die 
Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Plön umgehend in Kenntnis zu setzen und die zu 
ergreifenden Maßnahmen abzustimmen und durchzuführen. 
 
Kampfmittel 
Gemäß der Anlage zur Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) vom 29.04.2025 gehört die Gemeinde Hei-
kendorf zu den Gemeinden, die durch Bombenabwürfe im 2. Weltkrieg in besonderer Weise 
betroffen waren. Aus diesem Grund ist ein Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet mög-
lich. Für den Grundstückseigentümer besteht gemäß § 2 Abs. 3 der Kampfmittelverordnung 
die Verpflichtung, vor dem Beginn von Tiefbauarbeiten bei der Landesordnungsbehörde eine 
Auskunft über mögliche Kampfmittelbelastungen einzuholen. 
 
Bundeswasserstraßengesetzt 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. (4) des Bundeswasser-
straßengesetzes (WaStrG) in der derzeit gültigen Fassung weder durch ihre Ausgestaltung 
noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren 
Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkun-
gen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung 
mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
 
Aufgrund der Nähe des Plangebietes zur Kieler Förde behält sich das Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Ostsee vor, für die geplanten Solar- und Photovoltaikanlagen eine Abschir-
mung zu fordern, wenn dies im Interesse der Sicherheit auf der Bundeswasserstraße erfor-
derlich sein sollte. 
 
Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne und blaue noch mit Natri-
umdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtende Flächen sichtbar 
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sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen, Parkplatzbeleuchtungen usw. sind dem 
WSA Ostsee daher zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
Um Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen zu vermeiden, bezieht sich diese Forderung auch 
auf die Baustellenbeleuchtung. 
 
Küstenschutzrechtliche Bauverbotsregelung 
�*�H�P�l�‰���†���������$�E�V���������1�U���������/�:�*���G�•�U�I�H�Q���E�D�X�O�L�F�K�H���$�Q�O�D�J�H�Q���Ä�L�Q���G�H�Q���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�U�L�V�L�N�R�J�H�E�L�H�W�H�Q���D�Q��
�G�H�U���.�•�V�W�H�����†���������$�E�V�D�W�]�������6�D�W�]���������Q�L�F�K�W���H�U�U�L�F�K�W�H�W���R�G�H�U���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K���J�H�l�Q�G�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�³�� 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß den aktuell geltenden, amtlichen Hochwasserrisiko- und 
Hochwassergefahrenkarten vollständig innerhalb der Hochwassergebietskulisse. Die Umset-
zung von Bauvorhaben in den betroffenen Gebieten unterliegt daher grundsätzlich dem Bau-
verbot nach § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG. Die Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der 
Gebiete erfolgt sechsjährlich (zuletzt im Dezember 2019). 
 
Die küstenschutzrechtliche Bauverbotsregelung für die Errichtung von baulichen Anlagen in 
den Hochwasserrisikogebieten an der Küste (§ 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG) findet keine Anwendung, 
wenn das Gebiet durch Schutzanlagen mit einem mit den Landesschutzdeichen vergleichba-
ren ausreichenden Schutzstandard geschützt wird (Gebietsschutz) oder die zur ausreichen-
den Minderung der Hochwasserrisiken erforderlichen Maßnahmen mit Herstellung der bauli-
chen Anlage durchgeführt werden (Objektschutz) (§ 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG). 
 

16. Anlagen  

Der Begründung liegen folgende Unterlagen bei: 
�x Artenschutzrechtliche Stellungnahme (ALSE GmbH, 2020) 

�x Umweltverträgliches Beleuchtungskonzept (B2K, 2025) 

�x Grünordnungsplan - Bestand  
(Freiraum- und Landschaftsplanung Matthiesen - Schlegel, 2025) 

�x Schalltechnische Untersuchung Sportanlagenlärm  
(Wasser- und Verkehrs Kontor GmbH, 2021) 

�x Geotechnische Stellungnahme (Dipl.- Ing. Egbert Mücke, 2020) 

�x Entwässerungskonzept (Ingenieurbüro Levsen, 2025) 
�x Einleiterlaubnis Niederschlag (Kreis Plön, 1995) 

�x Vorhaben- und Erschließungsplan (B2K, 2025) 
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Die Begründung wurde am 09.12.2025 durch Beschluss der Gemeindevertretung gebilligt. 
 
 
Heikendorf, den  .......................... 
 
 
 
 
Unterschrift/Siegel 
 
 
 
 
 
.............................................................. 
               - Bürgermeister - 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Kiel, den 09.12.2025 
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�1�3
�5

�1�3
�6

�1

�3

�A�p�f�e�l
�Ø�:� �7�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�9�5� �m

�A�p�f�e�l
�Ø�:� �7�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�8�0� �m

�E�s�c�h�e
�Ø�:� �8�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�9�5� �m

�E�s�c�h�e
�Ø�:� �7�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�9�5� �m

�K�a�s�t�a�n�i�e
�Ø�:� �1�0�,�0�0� �-� �1�2�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �1�,�4�0� �m

�E�b�e�r�e�s�c�h�e
�Ø�:� �6�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�6�0� �m

�W�e�i�s�s�d�o�r�n
�Ø�:� �6�,�0�0� �-� �7�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�6�0� �m

�K�a�s�t�a�n�i�e
�Ø�:� �5�,�0�0� �-� �7�,�5�0� �m

�S�t�U�:� �1�,�3�5� �m

�E�s�c�h�e
�Ø�:� �8�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�6�5� �m

�K�a�s�t�a�n�i�e
�Ø�:� �8�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �1�,�6�5� �m

�K�a�s�t�a�n�i�e
�Ø�:� �1�0�,�0�0� �m
�S�t�U�:� �1�,�4�0� �m

�S�a�n�d�d�o�r�n
�Ø�:� �5�,�0�0� �m
�S�t�U�:� �1�,�6�0� �m

�A�p�f�e�l
�Ø�:� �3�,�0�0� �-� �4�,�5�0� �m

�S�t�U�:� �1�,�1�0� �m�A�p�f�e�l
�Ø�:� �3�,�0�0� �-� �4�,�5�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�8�5� �m

�K�o�p�f�b�a�u�m
�S�t�U�:� �0�,�7�0� �m

�A�p�f�e�l
�Ø�:� �7�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �1�,�1�0� �m

�W�e�i�s�s�d�o�r�n
�Ø�:� �6�,�0�0� �m

�S�t�U�:� �0�,�9�5� �m

�E�s�c�h�e
�Ø�:� �1�3�,�0�0� �m
�S�t�U�:� �1�,�8�0� �m

�V�e�r�w�i�l�d�e�r�t�e�r
�G�a�r�t�e�n

�5� �S�t�.� �K�o�p�f�l�i�n�d�e�n
�S�t�U�:� �0�,�7�0� �-� �1�,�0�0� �m

�G�e�s�c�h�n�i�t�t�e�n�e
�N�a�d�e�l�g�e�h�ö�l�z�-
�h�e�c�k�e

�G�e�s�c�h�n�i�t�t�e�n�e
�L�a�u�b�g�e�h�ö�l�z�-
�h�e�c�k�e

�F�l�i�e�d�e�r�g�e�b�ü�s�c�h

�R�a�s�e�n�w�e�g

�1

�1� �:� �5�0�0

�1�5�.�0�1�.�2�0�2�5

�G�e�m�e�i�n�d�e� �H�e�i�k�e�n�d�o�r�f
�B�-�P�l�a�n� �N�r�.� �8�8

�G�r�ü�n�o�r�d�n�u�n�g�s�p�l�a�n
�-� �B�e�s�t�a�n�d� �-

�G�e�m�e�i�n�d�e� �H�e�i�k�e�n�d�o�r�f

�Ü�b�e�r�s�i�c�h�t�s�k�a�r�t�e�,� �o�h�n�e� �M�a�ß�s�t�a�b
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